
Soziales Recht 
zum Ausgleich von 
Erwerbsm i nderu ng 
Reformoptionen für betriebliche 
Prävention und Rehabilitation 

Von Felix Welti und 
Henning Groskreutz 

Der Beitrag beruht auf der Vorstellung 
des Projektes bei der Fachtagung "So
ziales Recht zur Prävention und zum 
Ausgleich von Erwerbsminderung" 
am 18. April 2013 in Kassel. . 

1. Fragestellung 

Im Rahmen des von der Hans-Böckler
Stiftung geförderten Projektes "Sozia
les Recht zum Ausgleich von Erwerbs
minderung" wurden die rechtlichen 
Rahmenbedingungen einer Reform 
der sozial- und arbeitsrechtlichen Re
gulierung der Prävention und Rehabi
litation von Erwerbsminderung und 
der sozialen Sicherung bei Erwerbs
minderung untersucht. Insbesondere 
. die Verknüpfung von betrieblicher 
Prävention und Rehabilitation durch 
Sozialleistungsträger mit arbeits- und 
sozialrechtlichen Instrumenten sowie 
die Zugangsvoraussetzungen und die 
Höhe von Erwerbsminderungsrenten 
wurden näher betrachtet. 

2. Politischer und 
rechtlicher Rahmen 

Als die deutsche gesetzliche Renteh
versicherung 1891 eingeführt wurde, 
hieß sie Invaliditäts- und Altersversi-
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cherung. i Das gesetzliche Rentenein
trittsalter von 70 Jahren wurde nur 
von wenigen Arbeitern erreicht und 
V0n noch weniger Arbeitern im er
werbsfähigen Zustand.2 Die Sicherung 
des Lebensunterhalts derjenigen, die 
nicht mehr arbeiten konnten, stand im 
Zentrum des Auftrags der auch als In
validenversicherung bezeichneten Ins
titution. 

Auch heute sind Renten wegen Er
werbsminderung (§ 43 SGB VI) noch 
Leistungen der gesetzlichen Renten
versicherung. Sie stehen jedoch weder 
im Zentrum der Debatten über die 
Weiterentwicklung der Rentenpolitik 
noch derjenigen über Behindertenpo
litik. 

Das seit zehn Jahren geltende Erwerbs
minderungsrentenrecht legt fest, dass 
voll erwerbsgemindert ist, wer wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht 
absehbare Zeit außerstande ist, unter 
den allgemeinen Bedingungen des Ar
beitsmarkts mindestens drei Stunden 
täglich erwerbstätig zu sein.3 Die Drei
Stunden-Schwelle grenzt zugleich die 
Zuständigkeiten der Jobcenter (SGB II) 
und der Sozialhilfeträger (SGB XII) 
ab. Sie ist insofern eine allgemeine 
normative Grenze, wer in den Arbeits
markt einbezogen sein soll und wer 
nicht. Der Bezug auf den "allgemeinen 
Arbeitsmarkt" bedeutet, dass es im 
Grundsatz weder auf den gelernten 
und gewünschten Beruf noch auf die 
Arbeitsmarktlage ankommt. Die auf 
den bisherigen Beruf bezogene Berufs
unfähigkeitsrente läuft seit 2001 aus 
0ahrgänge bis 1960).4 
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Ende 20 11 gab es in der Bundesrepub
lik circa 1,6 Millionen Rentnerinnen 
und Rentner wegen verminderter Er
werbsfahigkeit.5 Wegen der restriktic 
ven Leistungsvoraussetzungen sind da
bei nicht alle erfasst, die aus gesund
heitlichen Gründen nicht oder nicht 
in vollem Umfang arbeiten können. 
Rund 408 000 Personen zwischen 18 
und 65 erhielten Grundsicherung we
gen voller Erwerbsminderung. vom 
Träger der Sozialhilfe.6 Davon hatten 
etwa 290 000 Personen (71 Prozent) 
keinen eigenen Anspruch auf eine Er
werbsminderungsrente erworben. Bei 
den übrigen Personen reichte das Ein
kommen unter Berücksichtigung der 
Rente nicht für das Existenzmini
mum, sodass sie aufstocken mussten.? 
Weitere rund 88 000 Personen im Alter 
zwischen 18 bis unter 65 bezogen Hilfe 
zum Lebensunterhalt nach dem SGB . 
XII,8 Diese Personengruppe war folg
lich nicht erwerbsfahig im Sinne des 

. § 8 SGB II und damit zugleich auch 
voll erwerbsgemindert. 

Es ist anzunehmen, dass ein relevanter 
Teil der Personen, die Bezieher von 
Grundsicherung für Arbeitsuchende 
sind, gesundheitlich erheblich einge
schränkt ist. Weitere Erwerbsgemin
derte beziehen zunächst Krankengeld 
oder Arbeitslosengeld, bis diese An- . 
sprüche . erschöpft sind. Schließlich 
gibt es - insbesondere bei Frauen - ei
ne Gruppe, die keine Sozialversiche
rungsansprüche hat, wegen Einkom
mens ihres Ehepartners aber auch kei
nen Grundsicherungsanspruch ~at. 

Auch wenn die Voraussetzungen der 
Anerkennung als schwerbehindert und 

als erwerbsgemindert . im Einzelnen 
nicht übereinstimmen, kann die Zahl 
von 3,2 Millionen schwerbehinderten 
Menschen zwischen 18 und 65 Jahren9 

einen Hinweis auf das Potenzial er
werbsgeminderter oder von, Erwerbs
minderung bedrohter . Personen, in 
Deutschland geben. 

Gesundheitliche Probleme betreffen 
oft nkht das ganze Erwerbsvermögen, 
sondern schränken es nur ein. Sie sind 
zudem oft'überwindp.ilr, wenn sich Ge

. sundheitszustanr! od€r Kontext bes-
sern. Das geltende Rentenrecht be
rücksichtigt das, wenn auch sehr grob. 
Wer zwischen drei und sechs Stunden 
täglich erwerbstätig sein kahn, ist teil
weise erwerbsgemindert und kann eine 
Rente beziehen, die halb so hoch ist, 
wie sie bei voller Erwerbsminderung 
wäre. Doch bleibt die Frage offen, ob 
und wie die abstrakt verbliebene Hälf
te des Erwerbsvermögens in Wert ge
setzt werden kann. Nur bei etwa 14 
Prozent der Rentenzugänge wird der 
Arbeitsmarkt . für Teil-Erwerbsgemin
derte als verschlossen angesehen, sodass 
diese eine volle Rente bekommen. lO 

. 

Nicht vorgesehen ist ein konkreter 
Ausgleich für Personen, die zeitWeise 
oder dauerhaft aus Gesundheitsgrün
den nur Teilzeit arbeiten, auch wenn 
darauf für schwerbehinderte Beschäf-· 
tigte ein Anspruch besteht. 

Erwerbsminderungsrenten sollen zu
nächst befristet geleistet werden. II Da

. bei ist das Rentenende abstrakt medizi-' 
nisch bestimmt und nicht danad'i,'6b 
real wieder Anschluss an den Arbeits" 
markt besteht. Zudem wird nicht der 
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konkrete 'Einkommensverlust durch 
eine Beeinträchtigung der, Teilhabe
möglichkeiten am Arbeitsmarkt versi- . 
chert, sondern der Verlust der abstrak~ 
ten Erwerbsfähigkeit. Es verbleibt eine 
nicht .unerhebliche Personengruppe, 
die auf dem Arbeitsmarkt subjektiv 
und objektiv wegen gesundheitlicher 
Einschränkungen geringe' Chancen 
hat, jedoch die Anforderungen des 
Rentenrechts (noch) nicht erfüllt. 

Mit medizinischer und beruflicher Re
habilitation und Unterstützung der 
stufenweisen Wiedereingliederung hat 
die Rentenversicherung. den Auftrag, 
Erwerbsminderung' zu verhindern. 12 
Dieser sinnvolle Ansatz wird durch ei
ne seit 1996 bestehende Deckelung 
des Rehabilitations-Budgets (§ 220 
SGB VI) begrenzt, die den investiven 

. . Charakter dieser Leistungen nicht be
rücksichtigt. Die Höhe wird entspre
chend der Entwicklung der Bruttoein
kommen der Versicherten festgesetzt. 

Da die Rentenversicherung erst nach 
Eintritt ins Erwerbsleben und einer 
Vorversicherungszeit zuständig wird, 
ist vorher für medizinische Rehabilita
tion die Krankenkasse zuständig, die 
diese Leistungen im Kassenwettbe
werb vernachlässigt und nicht auf Er
werbsfähigkeit ausrichtet. In der' be
ruflichen . Rehabilitation ist zunächst 
die Bundesagentur zuständig, die sich 
in den letzten Jahren auf kurzfristige 
statt auf nachhaltige Erwerbsintegrati
on orientiert hat. In den Betrieben 
müssen Ansätze wie das betriebliche 
Eingliederungsmanagement . (BEM)13 
gegen wachsenden Druck auf die .AJ .. -
beitsbedingungen durchgesetzt wer-
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den, die Mitbestimmungsrechte der 
Betriebsräte beim BEM sind .dagegen 
nicht klir definiert und umstritten. .. 
Erwerbsminderungsrenten können· 
nur beansprucht. werden, wenn die 
Versicherten bereits drei, in Ausnah
mefällen nur zwei Jahre Beiträge aus 
einerversicherungspflichtigeri Be
schäftigung gezahlt haben. Damit wer
den von Geburt, Kindheit oder Jugend 
an behinderte Menschen oder insbe
sondere Frauen mit früher Familien
gründung und Personen, die keinen 
dauerhaften Anschluss an den Arbeits-

. markt. gefunden haben, benachteiligt: 
Sie bleiben auf die Grundsicherung 
und die Hilfe zum Lebensunterhalt 
riach dem SGB XII angewiesen, bei 
denen Partnereinkommen uüd Ver
mögen angerechnet werden . 

Die Erwerbsminderungsrente ist eine 
Risikoversicherung. Die bereits durch 
geleistete. Beiträge erworbenen An
sprüche werden durch die Zurech
nungszeit hochgerechnet. Damit sol
len die Versicherten so gestellt werden, 
als hätten sie bis zum 60. Lebensjahr 
Beiträge gezahlt wie in ihrem bisheri
gen Erwerbsleben. Die ~ich so erge
bende Summe mindert sich noch um 
einen Abschlag für den vorzeitigen 
Renteneintritt. 

Der • durchschnittliche monatliche 
Zahlbetrag von circa 700 Euro an er
werbsgeminderte Personen14 zeigt, dass 
mit Erwerbsminderungsrenten das 
Existenzminimum oft nicht erreicht 
und das Ziel eines gesicherten Lebens
standards verfehlt wird. Ein Grund da
für ist, dass bei vielen Erwerbsgemin-
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derten schon das .Erwerbsleben vor 
Renteneintritt von schlecht bezahlter 
Beschäftigung oder' Arbeitslosigkeit 
geprägt war. 15 Hinzu kommt jedoch, 
dass die Kürzungen am Rentenniveau ' 
der letzten zehn Jahre von der Fiktion 
ausgehen, die dadurch entstehenden 
Lücken würden durch private Vorsor
ge geschlossen. Es mus's aber davon 
ausgegangen werden, dass die von Er
werbsminderung Betroffenen kaum 
privat für dieses Risiko vorgesorgt ha
ben, weil ihnen verfügbare Mittel feh
Jen und sie durch Vorerkrankungen 
und gesundheitsgefahrdende Berufe 
hohe Beiträge aufWenden müssten. 

Schließlich zielen Abschläge beim vor
zeitigen Renteneintritt darauf ab, den 
freiwilligen Renteneintritt unattraktiv 
,zu machen. Erwerbsminderung wird 
aber nicht freiwillig gewählt. Zwar hat, 
das BVerfG, den Abschlag, Anfang 
2011 als nicht übermäßige Belastung 
mit einer Kürzungswirkung von 3 bis 
4 Prozent akzeptiert. 16 Systematisch 
bleibt die Übertragung des Abschlags 
<luf das System der Erwerbsminderung 
jedoch problematisch, insbesondere 
'für jene knappe Hälfte der Erwerbsge
minderten, die schon vor dem 50. Le
bensjahr in' Rente geht. Insgesamt 
kann - auch als Folge des SGB II - da
von ausgegangen werden, dass viele 
Erwerbsgeminderte nur wenig Erspar
nisse und zusätzliche Einkommens
quellen haben. 

3. Zusammenfassung der 
Projektergebnisse 

Die im Rahmen der Untersuchung 
identifizierten und rechtlich 'bewerte-

ten Regelungsalternativen sollen einen 
Beitrag zur besseren Sicherung bei Er
werbsminderung leisten und deren 
Prävention verbessern. Die beschriebe
nen "R~formbausteine" sind als Mo
dule zu verstehen, die dabei helfen 
können, dieses Ziel zu erreichen. Auf
geführt sind Instrumente zur besseren 
Prävention und Rehabilitation, zu ver
änderten Zugangsbedingungen 'unq. 
zum Sicherungsniveau der Erwerbs-
minderungsl'ente. ' 

3.1: Sicherungszweck und Begriff 

Als grundsätzliches Reformziel sollte 
das System der' Erwerbs:tninderungs
rente dahin umgestaltet werden, ,dass 
die Sicherung des Erwerbseinkom
mensausfalls auf grund einer Teilhabe
einschränkung am Arbeitsieben- für ei
nen bestimmten Zeitraum zum Ge
genstand der Erwerbsminderungssi
cherung wird. Die momentane Versi
cherung gegen den Verlust der Teilha
be am allgemeinen Arbeitsmarkt mit, 
den en~sprechenden täglichen Stun
denkontingenten und die Ableitung 
des Sicherungsniveaus von der Siche
rung im Alter durch die' gesetzliche 
Rentenversicherung erscheint zur· Er
reichung des Ziels, der Sicherung von 
. Menschen mit Teilhabeeinschränkun-

, gen am Arbeitsleben nicht ausreichend 
geeignet. Dies gilt auch und gerade vor 
dem Hintergrund von, Art. 28 der 
UN-BRK, wonach die Vertragsstaaten 
das Recht von Menschen 'mit Behinde
rungen auf einen angemessenen Le
bensstandard anerkennen. Rechtssy~
tematisch wird nach gegenwärtigem 
'Stand eine auskömmliche Lebensstan-
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dardsicherung für viele Erwerbsge
minderte verfehlt. 

Der Begriff der "Rente" im Zusam
menhang mit dem Geschehen bei Er
werbsminderung ist unpassend. Unter 
Rente wird eine langfristige oder dau
erhafte Leistung verstanderl. Dies 
wirkt nicht ermutigend auf die Betrof
fenen und könnte den falschen Ein
druck vermitteln, dass keine Möglich
keit zur RücH:ehr in das Erwerbsleben 
besteht. Es wird daher vorgeschlagen, 
im Zusammenhang mit der Gewäh
rung der Leistung zukünftig von ei
nem "Erwerbsminderungsgeld" zu 

. sprechen. 

3.2. Prävention und Rehabilitation 
Weiterentwicklung des betrieblichen 
Eingliederungsmanagements (REM): 

o Stärkung der betrieblichen Mitbe
stimmung durch die Möglichkeit 
zur erzwingbaren Integrationsver
einbarung (§ 83 SGB IX).l7 Schaf
fung eines Mitbestimmungstatbe
standes für Betriebsräte für den Be
reich der Rehabilitation und ge
sundheitlichen Prävention durch 
Ergänzung des ,§ 87 BetrVG. 

o In Betrieben ohne Möglichkeit zur 
Beteiligung von Betriebsräten und 
Schwerbehindertenvertretungen soll
te zwingend der Rentenversiche
rungsträger und bei schwerbehin
derten Beschäftigen zusätzlich das 
Integrationsamt im BEM Verfahren 
hinzugezogen werden (Ergänzung 
von § 84 Abs. 2 SGB IX). 

o Schaffung von zusätzlichen Inter
ventionsmöglichkeiten im Rahmen 
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des BEM bei häufig kurzerkrankten 
Beschäftigten, insbesondere.bei de
nen Risikofaktoren im Rahmen· der 

. Gefährdungsbeurteilung fur den 
Arbeitsplatz (§ 5 ArbSchG) identifi
ziert wurden bzw. wenn Erkenntnisse 
der Krankenkasse· oder Berufsgenos
senschaft über einen Zusammen
hang zwischen Krankheit und Ar
beitsbedingungen (§ 20bAbs. 1 S. 2 
SGB V; § 14 SGB VII) vorliegen. 

o Verbindliche Festlegung von An
. sprechpartnern bei einem Träger der 

Rehabilitation für jeden Betrieb mit 
. weniger als 250 Beschäftigten. Die

se AnsprechpartneriBetriebsbetreu
er sollten beim BEM obligatorisch 
beteiligt werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, erscheint es erforderlich, 
insbesondere das bestehende Instru
ment der regionalen Abstimmung 
der Trägt;r (§ 12 Abs. 2 SGB ·IX) 
weiterzuentwickeln. 

Einführung eines .Rehabilitationsma
nagements bei der Bundesagentur und 
bei den SGB-lI-Trägern, wenn bei 
Leistungsberechtigten nach dem SGB 
II oder SGB III länger als sechs Wo
chen ununterbrochene oder wieder
holte ArbeitSunfähigkeit innerhalb ei
nes Jahres auftritt (vgl. § 84 Abs. 2 S. 1 
SGB IX). 

Gezielte und strukturierte Präventi
onsansprache von Personen durch die 
Rentenversicherung, die aufgrund von 
Risikoindikatoren (Wechselschichtar
beit, Nacht\lrbeit, überwiegend kör-· 
perliche oder psychisch oesonders 
belastende Tätigkeiten) ein statistisch 
erhöhtes Erwerbsminderungsrisiko 
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aufweisen. Dieser Personengr:uppe 
sollten Angebote für betriebsbezogene 
trägerübergreifende ambulante Leis
tungen nach § 31 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI 
gemacht werden. Dabei könnte auf die 
Strukturen der Arbeitsgemeinschaften 
der GKV und GUV (§§ 20aAbs. 2 S. 2, 
20b AbS. 2 S. 2 SGB V) zurückgegrif-
fen werden. \ . 

Weiterentwicklung des Systems der 
betrieblichen Prävention: 

o Ausbau des· Instruments der Ge
fahrdungsbeurteilung durch geziel
te Erfassung der psychischen Belas
tungen (Antistressverordnung) .18 

Vereinbarung individueller Präven
tionskonzepten für alle Beschäftig
ten eines Betriebes (insbes. Leihar
beiter, . Minijobber) im Zeitpunkt 
des Beschäftigungsbegirins. . 

o Verpflichtung zur Erarbeitung eines 
einheitlichen betrieblichen Kon
zepts zur Gesundheitsförderung 
(BGF) nach § 20 a SGB V mit einer 
"federfUhrenden" Krankenkasse oder 
der gemeinsamen Servicestelle. Die 
dabei anfallenden Kosten sollten 
auf die jeweiligen im Betrieb vertre~ 
tenen gesetzlichen Krankenkassen 
und privaten Krankenversicherun-
gen umgelegt werden. " 

Erweiterung des Anwendungsbereichs .. 
. des expliziten gesetzlichen Anspruchs 
auf Anpassungen am Arb~itsplatz ge-
genüber dem Arbeitgeber (§ 81 Abs. 4 
SGB IX) auf alle behinderten und von 
Behinderung bedrohten Arbeitneh
merinnen und Arbeitnehmer. 

Schaffung eines Qualiflkationsanpas
sungsanspruchs für Beschäftigte, die 

einer besonders belasteten Berufsgrup
pe angehören. In Anlehnung an die 
§§ 2 SGB III, 81 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
SGB IX sollte der bisherige Qualifika
tionserhaltungsanspruch für Personen 
erweitert werden, die überwiegend 
körperlich belastende Tätigkeite~ aus
üben. Es sollte in Abstimmung mit der 
jeweiligen Agentur für Arbeit eine "er
werbsbiographiebegleitende" Qualifl
zierungsplanung für diese Risikogrup
pe erstell,! werden, um spätestens be
ginnend mit dem 50. Lebensjahr eine 
Tätigkeitsüberlcttung auf einen weni
ger körperlich belastenden Arbeits
platz zu erreichen. 

Weiterentwicklung des bestehenden 
Systems der Rehabilitation durch: 

o Fallbegleitung (Fallmanagement) der 
betroffenen (erwerbstätigen) Perso
nen durch die gesetzliche Rentenver
sicherung19 übergreifend für alle Trä
ger der Rehabilitation beginnend ab 
einem· Zeitraum von sechs Wochen 
Arbeitsunfahigkeit bis zur Gewäh
rung einer unbefristeten EM-Rente.· 

o Einbeziehung yon Integrationsfach~ 
diensten (§§ 109 ff. SGB IX) auch 
bei erWerbsgeminderten Personen. 

o Stärkung betriebsnaher und ambu
lanter Leistungen, insbesondere 
durch von Integrationshelfern be
gleitete. stufenweise Wiedereinglie-
derung. . 

o Minimierung von Schnittstellen im 
Rehabilitationsgeschehen durch 
Vereinfachung der Zuständigkeiten 
der Träger der Rehabilitation chHch 
den Gesetzgeber oder. zumindest 
einvernehmliche Klärung von Ab-
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grenzungsfragen (§ 12 Abs. 1 Nr. 4 
SGB IX) in Selbstverwaltung oder 
bei Nichteinigung durch Verord
nung des BMAS (§ 16 SGB IX). 

o Schaffung eines einheitlichen medi
zinischen Dienstes der Renabilitati
onsträger, um eine einheitliche Be
gutachtung und Begleitung der 
Betroffenen zu ermöglichen. 
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Beispiel in regionalen Verbünden, soll-, 
te entwickelt werden. Dieses ,Angebot 
könnte leistungsgeminderten Beschäf
tigten gerade in kleinen Betriebsein
heiten eine Weiterbeschäftigungspers
pektive nach längerer Arbeitsunfähig
keit ermöglichen. ' 

3.3. Zugang zur 
Erwerbsminderungsrente 

o Weiterentwicklung der gemeinsa- Verfahrensverbesserung im Rehabili
men Servicestellen der Rehabilitati- tations- und Rentenverfahren zur Ver
onsträger als zentrale Ansprechstelle meidung von (gegebenenfalls lang
für Arbeitgeber, Betriebsräte, Perso- wierigen) Gerichtsverfahren: 
nalräte und Schwerbehindertenver-
tretungen in Fragen des BEM und ',0 Stärkung der Rolle der Versicher-

, tenältestenNersichertenberaterinnen 
bei der Beratung im Hinblick auf und -berater (§ 39 SGB IV) durch 
die Anpassung von Arbeitsplätzen die Möglichkeit im Rahmen des 
mit aufsuchenden Beratungsange- d h f'- L h d 
boten. Wi erspruc sver anrens sic eren 

o Erweiterung des präventiven Hand
lungsauftrags der Integrationsämter 
auf alle (von Schwerbehinderung 
Qedrohten) behinderten Menschen, 
um einzelfallbezogen Anpassungen 
vornehmen zu können. 

" Schaffung von überbetrieblichen Un-
'terstützungsstrukturen insbesondere 
fürKMUs, um Möglichkeiten zur Be
schäftigung von leistungsgeminderten 
Personen in Betriebsverbünden zu 
schaffen (etwa im Rahmen von Hand
werkskammern etc.).20 Dies scheint 
insbesondere' deshalb angezeigt, weil 
Arbeitsplätze für leistungsbeeinträch
tigte Personen ausgegliedert sind oder 
werden und kein betrieblicher Zugriff 
auf diese Umsetzungsmöglichkeiten 
besteht. Auch eine Möglichkeit zum 
überbetrieblichen Eingliederungsma
nagement für ldeinere' Betdebe, zum 
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Hilfe zu bedienen. 

o Persönliches Anhörtmgsrecht der 
Betroffenen beim Widerspruchs
ausschuss. 

o Stärkung der Amtsermittlung (§ 20 
SGB X) durch die Verpflichtung,' 
aktiv ärztliche Gutachten nachzu
fordern, wenn diese aufgrund gerin
ger Aussagelrraft als Entscheidungs
grundlage untauglich sind. Eine, 
entsprechende Anpassung der inter-

'nen Arbeitsanweisungen könnte 
von der Selbstverwaltung initiiert 

, werden. 

o Möglichkeit zur Gutachterauswahl 
für die Versicherten (entsprechend 
§ 14 Abs. 5 S. 3 SGB IX, § 200 
Abs. 2 SGB VII). 

o Möglichkeit der Beiladung weiterer 
Rehabilitationsträger schon im Wi
derspruchsverfahren, um möglichst 
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rasch eine einheitliche Entschei
dung gegenüber mehreren Trägern 
zu erreichen. 

Anpassung des Erfordernisses der An
wartschaftszeit von bisher drei Bei
tragsjahren in den letzten fünf Jahren 
vor dem Eintritt der Erwerbsminde
rung. Um die Leistungen der Renten
versicherung 'zielgerichteter erbringen 
zu können, wird angeregt, die Anwart
schitftszeit mit den Voraussetzungen 
für den Anspruch auf Arbeitslosengeld 
gleichzustellen oder gänzlich entfallen 

. zu lassen. Die Verkürzung auf zwölf 
Beitragsmonate in den letzten zwei 
Jahren sollte dem Charaleter einer 
Risikoversicherung ausreichend Rech
nung tragen. Unabhängig davon soll
tfn jedoch im vorhandenen System 
Zeiten aus anderen Sicherungssyste
men (zum Beispiel Beamte, Versor
gungswerke der freien Berufe) nach ei
nem Wechsel des Beschäftigungsstatus 
berücksichtigt werden. 

Anpassung der Anspruchsvorausset-
· zungen auf die volle Erwerbsminde
rungsrente für Personen, die ab dem 55. 

· Lebensjahr bei Vorliegen einer Sum
mierung gewöhnlicher Leistungsein
schränkungen oder einer spezifischen 
Leistungseinschränkung nur no<;h 
leichte Tätigkeiten des allgemeinen Af
beitsmarktes verrichten können und 
denen dauerhaft kein konkreter freier 
Arbeitsplatz vermittelt werden kann. 

· Anpassung der Betrachtung d~Arbeits-
marktes: . 

o Wenn durch das BEM keine beruf
lichen Einsatzmöglichkeiten gefun
den werden können und eine wirk-

same krankheitsbedingte Kündi
gung ausgesprochen wurde, könnte 
bis zum Nachweis eines konkreten 
Arbeitsplatzes von einem verschlos
senen Arbeitsmarkt auszugehen 
sein. 

·0 Der Begriff des Arbeitsmarktes soll
te als "Kontextfaletor" nach der 
ICp1 im Rahmen der Feststellungen 
zur Einschränkung der Teilhabe
möglichkeit vom Rentenversiche
rungsträger im Rahmen der Begut
achtung stärhr einbezogen werden. 

Die Umdeutung von Rehabilitations-· 
anträgen in Rentenanträge sollte auf 
die Fälle begrenzt werden, in denen die 
Möglichkeiten einer Rehabilitation 
bereits umfassend ausgeschöpft wor~ 
den sind (Streichung von § 116 Abs. 2 
Nr.l SGB VI). Ebenfalh sollte die 
Verweismöglichkeit der GKV (in § 51 
Abs. 1 S. 2 SGB V) auf die Rentenver
sicherung so beschränkt werden, dass 
der Vorrang der Rehabilitation nicht. 
in Frag\1 gestellt wird. 

Weitere Reformvorschläge unter ande- . 
rem auch im Hinblick auf die Bemes
sung des Verlustes der Verdienstfahig
hit, der Beurteilung der Erwerbs~in
derung und der Berücksichtigung der 
Möglichkeiten zur Teilhabe am Ar-

, beitsmarkt finden sich im Projektbe
richt von Professor Dr. Oskar Mittag 
und DipL-Psych. Christina Reese vom 
Universitätsklinikum Freiburg. 22 

3.4. Sicherungsniveau der 
Erwerbsminderungsrente .' " 

'. . 

Im Hinblick auf die Sicherung werden 
verschiedene Reformmodule zur Ver-
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besserung des Sicherungs niveaus auf
geführt, die in unterschiedlicher Weise 
kombiniert werden könnten. 

a) Integrierte . 
. Lebensunterhaltssicheruog. 
Die nach dem Äquivalenzprinzip ermit

, teIte Höhe der Erwerbsminderungsren
te sollte durch. Elemente der Grund-
sicherung zu einer "Mindestrente bei 

, Etwerbsminderung". ergänzt werden.23 

Dieser Ergänzungsbetrag sollte sich, an 
,dem Aufstockungsbetrag auf das Niveau 
• der Leistungen nach §. 42 SGB XII für 
die Grundsicherung bei dauerhafter vol

; ler Erwerbsminderung orientieren. Der 
Niveauaufschlag sollte steuerflnanziert 

;Ider GRV erStattet werden. Damit könn
das Kooperationsverfahren zwischen 

und dem Träger der Sozialhilfe 
">-(,orh § 46 SGB XII ersetzt werden. 

sollte bis zur Umstellung auf dieses 
.c"" .. ~'"'" erwogen werden, einen geson

Freibetrag für Renteneinkom
'. ,~"~u vorzuseheri,24 der bei der Anr{:ch
llUll~ von Einkünften im SGB XII 

,nicht' herangezogen wird. Mit dieser 
;.\!):laJ:,UälJ111t: könnte die Akzeptanz des 
;;Elentenver,sicllenlll~~ssysteJms durch die 
f;.1J,b(~rtl·agl111g des· bots 

in der Rentenversi
gestärkt werden. 

hinaus sollten Zahlung. aus 
betrieblichen oder einer Riester

.J;lIdönierten Versicherung zur Absiche
';".,.,l.U1.l~ der Invalidität von der Anrech
."':1'!Ull~ anteilig ausgenommen werden, 
Y'ff'B~l\:!mjt auch für Bezieherinnen und Be

gel"im~erc~r Einkünfte eine zu
betriebliche) Sicherung 

. sinnvoll ist. 
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b) Einheitliche Grundsicherung 
Die Gew~rung von Leistungen der 
Grundsicherung sollte auch bei befris- . 
teter Erwerbsminderung wie eine un
befristete Erwerbsminderung im SGB 
XII beurteilt werden. Damit würde ein 
Verweis dieser Personengruppe auf die 
Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 ff. 
SGB XII) entfallen, mit der Folge, dass 
die Anrechnung von Einkünften und 
Vermögen bei Erwerbsminderung sys
tematisch einheitlich erfolgen könnte. 

c) Abschläge 
Auf Abschläge25 sollte zukünftig ver
zichtet werden.26 In Bezug auf die Sys
tematik erscheint die Regelung über 
die Rentenabschläge von bis zu 10,8 
Prozent bei EM-Renten systemwidrig. 
Die Berentung wird auf grund ' einer 
objektiven Begutachtung bewilligt, die 
dabei ermittelten - Voraussetzungen 

. können nicht vom Betroffenen beein
flusst werden, sodass keine Gefahr des 
Ausweichens aus der Altersrente mit 
Abschlägeri besteht. 

d) Entgeltpunkte 
Es sollten Veränderungen bei der Er
mittlung der Entgeltpunkte bis zum 
Eintritt der Erwerbsminderung vorge
nommen werden. 

Im Hinblick auf einen Fünfjahreszeit
raum vor dem Eintritt der Erwerbs
minderung sollte ein Günstigkeitsver-

. gleich vorgenommeri werden. Dabei 
könnten die erworbenen Entgeltpunk
te der letzten fünf Jahre mit dem 
Durchschnitt der im Vorzeitraum er
worbenen Entgeltpunkte verglichen 
werden und· die für die Versicherten 
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günstigste Betrachtung für den Fünf
jahreszeitraum zugrunde gelegt wer
den. Damit wäre eine Verzerrung 
durch häufig längere Krankheitszeiten 
mit vermindertem· Beitragsaufkom
men vor dem Eintritt der Erwerbsmin
derung begrenzt. 

Da durch den Eintritt der Erwerbs
minderung die Möglichkeit eines Ein
kommensanstiegs im Verlauf der wei- . 
teren Erwerbsbiographie ausgeschlos
sen ist, ist zu prüfen, ob eine veränder
te Bewertung der ersten sechs Jahre 
nach dem Berufseintritt als Beitrags
zeit mit dem Durchschnittsentgelt er
folgen sollte.27 Damit könnten insbe
sondere jüngere Beschäftigte bedarfs
gerechter abgesichert werden. 

e) Renteneintritt . 
Die Zurechnungszeit bis zum 60. Le
bensjahf8 erscheint im Hinblick auf die 
Erhöhung des gesetzlichen Rentenein
trittsalters als nicht angemessen. Hier 
sollte die parallele Anpassung an das 
Renteneintrittsalter für die abschlags
freie Altersrente angestrebt werden. 

einer Erwerbsminderung zu binden 
ist, 

o dass der Beitrag diskriminierungs
frei und ohne Risikoprüfung für 
diese Komponente zu kalkulieren 
wäre (Dies würde über die euro pa
rechtlich ohnehin fragwürdige Re
gelung in § 20 Abs. 2 Satz 3 AGG 
hinausgehen.) , 

o . dass der sogenannte "Altersvorsor
geanteil" (Riesterfaktor) in der Ren
tenanpassungsformel wegen der 
dann geringtl'en Ausschüttung der 
privaten Vorsorgevertiäge im Alter 
angepasst wird. . 

g) Hinzuverdienst 
Die Möglichkeiten des Zuverdiensts 
für teilerwerbsgeminderte Personen 
(§ 96 a SGB VI) sind zu überprüfen. 
Da das gesetzliche Leitbild der Er
werbsminderungsrente die. Rente auf 
Zeit ist, sollten die Möglichkeiten zum· 
Zuverdienst in einem Umfang erwei
tert werden, der dazu führt, dass der 
Erhaltdes Kontakts zum Arbeitsmarkt 
für die Betroffenen attraktiv bleibt .. 
Zielführend erscheint deshalb eine 

f) Altersvorsorge Aufhebung der Beschränkungen oder 
Die eingeschränkten Möglichkeiten zumindest eine Orientierung der Zu
zum Aufbau einer zusätzlichen priva- verdienstmöglichkeiten am Bruttoer
ten Altersvorsorge könnte zumindest wetbseinkommen der vorherigen Jah
teilweise ausgeglichen werden, indem.. re.29 Durch diese Maßnahme könnte 
die "Riesterförderung" mir noch für . zudem die Gefahr des Ausweichens in 
Altersvorsorgeverträge erfolgt, die die "Schwarzarbeit" bei ungünstigen 
auch das Erwerbsminderungsrisiko Arbeitsstandards vermieden werden. 
diskriminierungsfrei mitabdecken. 
Zugleich wäre festzulegen; 

o dass der private Versicherer ·an die 
Entscheidung der gesetzlichen Ren

. tenversicherung über das Vorliegen 

3.5. Flankierende Maßnahmen 
Die Bemessung des Rehabilitations
Budgets der Rentenversicherungsträger 
am tatsächlichen sozialmedizinisch fest-
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gestellten Rehabilitationsbedarf (Re
form von § 220 SGB VI).30 Die Budget
steuerung sollte dabei der Selbstverwal
tung In der GRV vorbehalten werden. 

Stärkung der Verantwortlichkeit von 
. Arbeitgebern: .. 

Es sollte die Möglichkeit zu bedarfs
orientierten Leistungen der medizini
schen Rehabilitation geschaffen wer
den. Leistungen der medizinischen 
Rehabilitation können im Regelfall 
nicht vor Ablaufvon vier Jahren erneut 
erbracht werden (§ 12Abs. 25GB VI). 
Wenn entsprechend dem Grundsatz 
"Rehabilitation vor Rente" vor Bewil
ligung einer Erwerbsminderungsrente 
derartige erbracht wurden, muss der 
Zeitraum der ersten vier Jahre (bei ei
ner Befristung auf drei Jahre) der 
Erwerbsminderungsrentenphase ohne 

. Möglichkeit zur Intervention verstrei
chen. Eine Anpassung der Arbeitsan
weisungen der Rentenversicherungs
träger zu§ 125GB VI könnte dahin 
erfolgen, dass "vorzeitige gesundheitli
che,Gründe" ohne ausdrückliche ärzt
liche Feststellung auch dann anzuneh
men sind, wenn eine befristete Er-· 
werbsminderungsrente bezogen wird. 

Die teilweise Erwerbsminderung sollte' 
im 5GB 111 angemessen berücksichtigt .

o Die Risikoverteilung zwischen dem 
Entgeltfortzahlungsrisiko der Ar
beitgeber und. der Erbringung von 

. Lohn~rsatzleistung durch Träger der 
Sozialversicherung sollte neu aus

. tariert werden. 

o Generell sollte eine Verlängerung 
der Pflicht zur Entgeltfortzahlung 
von sechs auf mindestens zwölf Wo
ehen - gegebenenfalls in den zwei
ten sechs Wochen auf dem Niveau 
des Krankengeldes - für den Fall er
wogen werden, dass kein BEM. 
versucht wurde. 

o Es wird zudem angeregt, die Bemes
sung der VI Vmlage31 anzupassen. 
Diese . Entgeltfortzahlungs-Aus
gleichskassidür Kleinunternehmen . 
mit bis zu 30 Beschäftigen könnte 
die Erstattung der Entgeltfortzah
lungskosten danach staffeln, in wel
chem Maße der Arbeitgeber Maß
nahmen zur Prävention und zum 
BEM durchgeführt hat. 

werden. Die Bundesageritur für Arbeit 0 Ferner sollte die Möglichkeit zum 
(BA) hat eine teilerwerbsgeminderte Regress durch die Gesetzliche Ren-
und arbeitslose Person unverzüglich tenversicherung beim Arbeitgeber 
aufZufordern, einen Antrag auf Rente vorgesehen werden. Für den Fall, 
wegen voller Erwerbsminderung zu dass Reha- und Rentenleistungen 
stellen (§ 156 Abs. 1 S. 25GB 111). an versicherte Beschäftigte erbracht 
Diese Regelung sollte dahin gefasst werden müssen, für deren Arbeits-
werden, dass für den Zeitraum des An- plätze. keine ausreichende Gefähr-
spruchs auf Arbeitslosengeld die BA dungsbeurteilung vorlag oder de-
sich in besonderem Maße um die Inte- nen kein BEM angeboten wurde, 
gration dieser Personen in den allge- sollte ein Teil der Kosten durch den 
meinen Arbeitsmarkt zu bemühen hat. Arbeitgeber zu erstatten sein. 
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o Ebenfalls ist zu erwägen, den Ar
beitgeberanteil an den Rentenbei
trägen um einen Zusatzbeitrag zu 
ergänzen. Dieser könnte sich insbe
sondere am vorhandenen Arbeits
schutzniveau, der Quote der aus 
dem Betrieb stammenden Fälle von 
Erwerbsminderung, der beschäftig
ten älteren' Arbeitnehmer und den 
betrieblichen Reintegrationserfol
gen orientieren. 

o Um die Integration von teilerwerbs
geminderten Personen in den Ar
beitsmarkt zu erleichtern, sollte ein 
arbeitsrechtlicher Anspruch auf eine 
Teilzeitbeschäftigung im bestehen
den Beschäftigungsverhältnis für 
diese Personengruppe geschaffen 

. werden. 

o Die Tarifvertragsparteien sollten be
stehende TarifWerke anpassen und 
Regelungen zur erleichterten Mög
lichkeiten der Beendigung von Be- . 
schäftigungsverhältnissen bei Teil
erwerbsminderung streichen (zum 
Beispiel § 33 Abs. 2 TVöD). Diese 
Regelungen sollten durch tarifver
traglich,e Weiterbeschäftigungsan
sprüche ersetzt werden. Gesetzlich 
sollte § 41 SGB VI um eine Regelung 
zum' Kündigungsschutz bei Teiler
werbsminderung ergänzt werden. 

o Die Möglichkeit zur besseren Siche
rung der Erwerbsminderung im Sys
tem der gesetzlichen Rentenversi
cherung sollte erwogen werden. Die 
staatliche Förderung einer privaten 
Vorsorge gegen Erwerbminderung 
erscheint nicht empfehlenswert, so
lange diese Produkte nicht diskrimi-

nierungsfrei mit einheitlicher Tarif
struktur angeboten werden (siehe 
oben,3.4.f.). Eine Lösung könnte 

. daher sein, dass im Rahmen des be
stehenden Systems· der DRY, tarif
vertraglich vereinbarte zusät~liche' 
Beiträge zur besseren Absicherung 
des Erwerbsminderungsrisikos ge
leistet werden könnten. 

Der Zugang in die Altersrente für 
schwerbehinderte Menschen (§ 37 
SGB VI) ist zu überRr,üfen. Für diesen 
Personenkreis könnte. ein abschlags
freier Rentenzugang bereits ab dem 
58. Lebensjahr in dem Fall ermöglicht 
werden, indem kein konkreter geeig
neter Arbeitsplatz nachgewiesen wer
den kann. 0 
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Arbeitsma rkt 

Behinderte Arbeitslose 
haben kaum profitiert 
Behinderte Männer und Frauen ha

. ben nach Erkenntnissen der Bundes
agentur für Arbeit (BA) deutlich 
schwächer vom Jobaufschwung der 

. vergangenen Jahre profitiert als Men-
schen ohne Handicap. So sei die Zahl 
der Arbeitslosen mit einer Schwer-. , . 
behinder'ung zwischen dem Jahren 
2009 und 2012' lediglich um ein Pro
zent gesunken;. bezogen auf alle Ar
beitslosen habe der Rückgang dage
gen bei 23 Prozent gelegen, geht aus 
Daten der Bundesagentur für Arbeit 
hervor. . 

Wegfall der staatlich geförderten 
Altersü~i Izeitregel u ng 

Allerdings härge die Frage, wie 
schnell jemand eine neue Stelle finde, 
stark vom Alter des Schwerbehinder~ 
ten ab>, betonteein~ BA-Sprecherin. 
Während die Zahl der schwerbehin
derten Arbeitslosen ab 55 Jahren zwi
schen 2009 und 2012 um 44 Prozent 
gestiegen sei, verzeichnete die BA 
bei Schwerbehinderten zwischen 15 
und 25 Jahren einen Rückgang von 
14 Prozent. 

Ursache für die starke Zunahme bei äl
teren Schwerbehinderten sei unter an
deren der Wegfall der staatlich geför
derten Altersteilzeitregelung. Diese 
oder andere vorruhestandsähnlichen 
Regelungen hatten Älteren ein ,voJ<zei
tiges Ausscheiden aus dem Erwerbsle
. ben erlaubt. dpa 
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